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das neue Jahr fängt gut an. Mit Bekassi-
ne, Leberblümchen, Purpur-Knaben-
kraut, dem Sumpfwiesen-Perlmuttfalter, 
mit Forelle, Holzapfel und Schlingnatter 
und vor allem mit dem Braungrünen 
Zärtling sind die Hauptfiguren für 2013 
schon gefunden. Es sind, in dieser Rei-
henfolge: der Vogel des Jahres, die Blu-
me des Jahres, die Orchidee des Jahres, 
der Schmetterling des Jahres, der Fisch 
des Jahres, der Baum des Jahres, das 
Reptil des Jahres und der Pilz des Jahres. 
Nicht ausgeschlossen, dass Sie den ein 
oder anderen Preisträger im neuen Jahr 
in seiner natürlichen Umgebung, oder, 
sagen wir, auf einer Landesgartenschau 
bewundern können. Allerdings ist etwa 
der Braungrüne Zärtling wegen seiner 
geringen Maße und der braungrünen 
Tarnfarben als fragiler Pilz im Gras nur 
schwer zu entdecken. Und, ganz neben-
bei bemerkt, die Landesgartenschauen 
sind ganz schön ins Gerede gekommen. 
Rund um die Ausstellungen blühten frag-
würdige Geschäfte im Verborgenen, 
schrieben mehrere Zeitungen im Dezem-
ber. Der rheinland-pfälzische Landes-
rechnungshof war dem seit Jahren beste-
henden Verdacht nachgegangen, dass 
sich ein Netz einflussreicher Lobbyisten 
Millionen-Verträge zuschanzt. Im ersten 
Prüfbericht zu den Gartenschauen in 
Trier, Bingen und Landau fielen dann die 
Prüferrügen Mitte Dezember wie nasser 
Schnee auf die Verantwortlichen. Von 
schwerwiegenden Verstößen gegen das 
Vergaberecht, erheblichen Wettbewerbs-
verzerrungen, der Gefahr von Preisab-
sprachen, auffälligen personellen Ver-
flechtungen und vermeidbaren Mehrkos-
ten im sechsstelligen Bereich war da die 
Rede. In scharfer Form rügte der Rech-
nungshof vor allem, dass Aufträge in 
Höhe von mehreren Millionen Euro in 
nicht offenen Verfahren vergeben wur-
den, wo eine öffentliche Ausschreibung 
angezeigt gewesen wäre. Nur zwei Fir-
men hätten sich dabei rund zwei Drittel 
des Auftragsvolumens geteilt. 

Gegen solche Art der Landschaftspflege 
ist eben häufig kein Kraut gewachsen. 
Ein Rechnungsprüfer, stellen wir uns 
vor, muss sich da dem Braungrünen Zärt-
ling manchmal ganz nahe fühlen. Wenig 
wahrgenommen, wie von geringem 
Wuchs und im Tarnfarbenkleid, sozusa-
gen  verborgen im Gras wirkend. Fast 
ohne Echo verhallt sind etwa die mah-
nenden Rufe des Bundesrechnungshofes 
gegen die im zweiten Konjunkturpaket 
gelockerten Vergaberegeln. Noch Anfang 
Dezember hat Nordrhein-Westfalen als 

eines der letzten Bundesländer die ge-
weiteten Wertgrenzen für freihändige 
Vergaben und beschränkte Ausschrei-
bungen verlängert (Seite 4). 
Überhaupt: Nordrhein-Westfalen. Im 
weiten Landesgarten zwischen Rhein 
und Ruhr treibt da mit dem Tariftreue- 
und Vergabegesetz für viele ein rotgrüner 
Papiertiger sein Unwesen. Vergabestel-
len, Bieter und der Wettbewerb sind of-
fenbar nahe daran, sich diesem Ungetüm 
zu ergeben. Das war jedenfalls auf dem 
1. Kölner Vergabetreff zu erfahren – ne-
benbei bemerkt, eine der wirklich ge-
lungenen Veranstaltungen des Jahres 
2012. Im Sonderheft, das dieser Ausgabe 
beiliegt, können Sie alle Vorträge in Ruhe 
nachlesen. 2013 gibt’s übrigens den 
2. Kölner Vergabetreff. 
Das neue Jahr fängt also gut an – macht 
aber andererseits auch dort weiter, wo 
das alte aufgehört hat. So hat das Tarift-
reue- und Vergabegesetz als „Untier des 
Jahres“ auch 2013 gute Chancen in das 
jährliche Bestiarium – siehe oben – auf-
genommen zu werden. Womöglich ne-
ben seinem prominenten Artgenossen, 
dem „Belgischen Schein-Riesen“, in des-
sen Gestalt die schon wieder vertagte 
Reform des EU-Vergaberechts (Seite 3) 
schlüpft. Gezähmt sind beide Moloche 
noch lange nicht. Zu den EU-Richtlinie-
nentwürfen liegen 3.600 Änderungsan-
träge vor. Und in Nordrhein-Westfalen 
muss in Zukunft vielleicht jede Kommu-
ne selbst im eigenen Vorgarten ordnen, 
was der Landesgartenpfleger vernachläs-
sigt hat. In einer kleinen Anfrage darauf 
hingewiesen, dass die Kommunen wegen 
des neuen Gesetzes ihre Pflichtaufgaben 
nicht mehr erfüllen könnten, reagierte 
die Landesregierung nämlich so: Sie 
habe volles Vertrauen in die Kompeten-
zen der Kommunen und ihrer  Aufsichts-
behörden – zur Lösung im Einzelfalle 
nicht auszuschließender Normkonflikte. 
Kommunale Selbstverantwortung – mal 
ganz anders. 
Es hat mich gefreut, Sie an dieser Stelle 
begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen 
eine interessante Lektüre. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Oliver Hattig,
verantwortlicher 

Redakteur

E D I T O R I A L
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 Neuer Entwurf eines 
Korruptionsregister- 
gesetzes im Bundestag
Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat erneut einen „Entwurf eines 
Gesetzes zur Einrichtung eines Registers 
über unzuverlässige Unternehmen (Kor-
ruptionsregister-Gesetz)“ (vgl. BT-Drs. 
17/11415 vom 07.11.2012) vorgelegt. 
Der Entwurf beruht auf einem geänder-
ten Gesetzentwurf aus dem Jahr 2008, 
der seinerzeit im Bundestag abgelehnt 
wurde. Der Gesetzentwurf wurde bereits 
in erster Lesung beraten und ist an den 
Ausschuss für Wirtschaft und Technolo-
gie (federführend), den Rechtsausschuss 
und den Innenausschuss überwiesen 
worden (vgl. Plenarprotokoll als BT-Drs. 
17/208 vom 22.11.2012). Die Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen ist der An-
sicht, dass nur eine einheitliche Regelung 
auf Bundesebene ein bundesweit einheit-
liches und wirkungsvolles Vorgehen 
beim Informationsaustausch zum Zweck 
der Korruptionsbekämpfung ermöglicht. 
Wegen der länderübergreifenden Bedeu-
tung von öffentlichen Aufträgen könne 
mit den in den Bundesländern bestehen-
den Regelungen selbst auf nationaler 
Ebene nur ansatzweise ein Schutz vor 
unzuverlässigen Unternehmen erreicht 
werden. Zweck des Gesetzes ist die Ein-
richtung und die Unterhaltung eines Re-
gisters beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in 
Eschborn. Dieses Korruptionsregister 
soll für die Prüfung von Bietern und 
Bewerbern bei öffentlichen Auftragsver-
fahren Daten über unzuverlässige Unter-
nehmer, Unternehmen und für diese han-
delnde Personen beschaffen, zur Abfrage 
bereit halten und an öffentliche Auftrag-
geber übermitteln. Hierzu sieht das der 
Gesetzentwurf vor, Daten über Straftaten 
und Verstöße (Verfehlungen) von erheb-
licher Bedeutung im Rahmen der wirt-
schaftlichen Betätigung von Unterneh-
men zu erheben. Der umfangreiche Kata-
log in dem Gesetzesentwurf stellt eine 
Auflistung von Regelbeispielen dar und 
ist nicht abschließend.  Straftaten und 
Verstöße einer Person oder eines Unter-
nehmens sollen nur gemeldet, gespei-
chert und mitgeteilt werden, wenn an der 
Täterschaft keine vernünftigen Zweifel 

bestehen. Dies wird zum Beispiel bei 
einer strafrechtlichen Verurteilung, dem 
Erlass eines Strafbefehls, der Einstellung 
des Strafverfahrens nach § 153a StPO, 
der gerichtlichen Feststellung eines drin-
genden Tatverdachts, der Einleitung ei-
nes Strafverfahrens bei Vorliegen eines 
Geständnisses des Beschuldigten, einem 
bestandskräftigen Bußgeldbescheid über 
mehr als 2.500,– € oder einer zivilrecht-
lichen Verurteilung angenommen. Vor-
aussetzung ist, dass ein hohes Maß an 
Gewissheit bezüglich der Verfehlung be-
steht. Nach dem Gesetzentwurf sind öf-
fentliche Auftraggeber vor Vergabe eines 
Auftrages mit einem Auftragsvolumen 
von mehr als 25.000,– € ohne Umsatz-
steuer verpflichtet, beim Korruptionsre-
gister anzufragen, ob die Bieter bzw. 
Bewerber oder eine für sie gegenwärtig 
oder früher handelnde Person dort ge-
speichert sind. Sonstige öffentliche Stel-
len des Bundes und andere Länder sowie 
öffentliche Auftraggeber können bei ei-
nem Auftragsvolumen von unter 25.000,– 
€ ohne Umsatzsteuer und weniger eben-
falls eine Anfrage stellen. Die Anfragen 
können auch auf etwaige Nachunterneh-
mer erstreckt werden. Ob aufgrund der 
übermittelten Daten ein Ausschluss von 
der Vergabe eines öffentlichen Auftrags 
erfolgt, steht im Ermessen der anfragen-
den Stelle.

Quelle: forum vergabe e.V.

 Zeitplan für Novelle 
des EU-Vergaberechts 
erneut revidiert: 
Beschlüsse in der ersten 
Hälfte 2013? 
Schon zum vierten Mal wurde der Zeit-
plan des Europäischen Parlaments für die 
Novelle des EU-Vergaberechts Ende 
letzten Jahres revidiert. Das von Anfang 
an kaum realistische Ziel der Verabschie-
dung des Richtlinienpakets bis Ende 
2012 war damit endgültig nicht mehr zu 
erreichen. Nach dem revidierten Zeitplan 
sollten die Abstimmungen des federfüh-
renden Binnenmarktausschusses über die 
Änderungsanträge zur Neufassung der 
Richtlinie für klassische öffentliche Auf-
träge am 18.12.2012 und für die Richtli-
nie zu Sektorenaufträgen am 24.01.2013 
stattfinden. Die danach notwendige Be-
schlussfassung im Plenum des Europäi-
schen Parlaments wird sich damit auf 
einen Termin voraussichtlich in der ers-
ten Jahreshälfte 2013 verschieben. Auch 
der Zeitplan für die neue Richtlinie zur 
Konzessionsvergabe wurde erneut, zum 

zweiten Mal, geändert: Die Verabschie-
dung der Änderungsanträge im federfüh-
renden Binnenmarktausschuss soll jetzt 
am 24.01.2013 stattfinden. Die nachfol-
gende endgültige Verabschiedung ver-
schiebt sich damit ebenfalls, ein Termin 
wurde dazu noch nicht genannt. Verhan-
delt wird weiterhin in „Themen-Clus-
tern“, in denen die wichtigsten Aspekte 
des Reformvorschlags thematisch ge-
bündelt sind. Bei diesen Verhandlungen 
spielt die Auslotung von Kompromiss-
Änderungsanträgen eine wesentliche 
Rolle. Letztere sollen dazu dienen, Eini-
gungen zu den nunmehr insgesamt 3.600 
vielfältig divergierenden Änderungsan-
trägen zu beiden Reformdossiers zu er-
reichen.

Quelle: forum vergabe e.V. 

 Hessen: CDU und 
FDP  legen Entwurf für 
ein Gesetz zur Förderung 
des Mittelstands und zur 
Auftragsvergabe vor

Die Fraktionen von CDU und FDP haben 
den Entwurf für ein „Gesetz zur Förde-
rung der mittelständischen Wirtschaft 
und zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
(LT-Drs. 18/6492 vom 13.11.2012) in 
den Hessischen Landtag eingebracht. 
Damit liegt nach den Entwürfen der 
Landtagsfraktionen der Grünen sowie 
der SPD bereits der dritte Entwurf vor, 
mit dem sich der Landtag beschäftigen 
muss. Der Gesetzentwurf beinhaltet die 
Einführung eines Hessischen Mittel-
standsförderungsgesetzes und eines Hes-
sischen Vergabegesetzes. Der Entwurf 
für ein Gesetz zur Förderung des Mittel-
stand sieht unter anderem vor, dass die 
öffentliche Hand in Hessen, vorbehalt-
lich spezifischer Regelungen für ihre 
wirtschaftliche Betätigung, wirtschaftli-
che Leistungen nur dann erbringen, wenn 
sie von privaten Unternehmen nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich erbracht 
werden können. Das neue hessische Ver-
gabegesetz soll ab einem Schwellenwert 
von 10.000,– € gelten, soweit durch 
Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist. Abweichend von den Rege-
lungen anderer Bundesländer ordnet der 
Entwurf lediglich die Einhaltung gesetz-
licher Verpflichtungen an, ohne eine all-
gemeine Tariftreueregelung festzusetzen. 
Nach dem Entwurfs sind Auftraggeber 
verpflichtet, alle Ausschreibungen und 
andere Bekanntmachungen im Rahmen 
öffentlicher Auftragsverfahren auch in 
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der Hessischen Ausschreibungsdaten-
bank (HAD) zu veröffentlichen. Interes-
sen der mittelständischen Wirtschaft sol-
len bei der Angebotsaufforderung vor-
nehmlich – vor allem durch Aufteilung 
der Aufträge in Lose – berücksichtigt 
werden. Die Forderung von Eignungskri-
terien soll sich in notwendigen Grenzen 
halten. Der Entwurf zieht zudem vor, 
dass durch Rechtsverordnung Wertgren-
zen für Beschränkte Ausschreibungen 
und Freihändige Vergaben eingezogen 
werden können. Sollte das Hessische 
Vergabegesetz in Kraft getreten sein, 
aber noch keine Verordnung vorliegen, 
gelten die derzeit geltenden Schwellen-
werte fort. Danach sind Bauleistungen je 
Gewerk (Fachlos) bei Beschränkter Aus-
schreibung bis zu 1 Mio. €, bei Freihän-
diger Vergabe bis zu 100.000,– € zuläs-
sig. Für Lieferungen und Leistungen 
sollen auftragsbezogen als Wertgrenzen 
bei Beschränkter Ausschreibung weniger 
als 200.000,– €, bei Freihändiger Verga-
be bis zu 100.000,– € gelten. Bei einem 
geschätzten Auftragswert für Bauleistun-
gen ab 50.000,– € und für Lieferungen 
und Leistungen ab 20.000,– € sind Bieter 
mit einem auffällig niedrigen Angebot, 
das den Zuschlag erhalten soll, aufzufor-
dern, in einem gesonderten verschlosse-
nen Umschlag die Urkalkulation des An-
gebots einzureichen. Nach dem Entwurf 
können Unternehmen wegen schwerer 
Verfehlungen, die ihre Zuverlässigkeit in 
Frage stellen, von Aufträgen öffentlicher 
Auftraggeber ausgeschlossen werden. 
Nähere Regelungen hierzu und zur Ein-
richtung einer zentralen Melde- und In-
formationsstelle für Vergabesperren soll 
eine Rechtsverordnung regeln. Sofern 
Bewerber, Bieter, Auftragnehmer und 
Nachunternehmer zu den vom öffentli-
chen Auftraggeber auferlegten Verpflich-
tungen eine falsche Erklärung abgeben 
oder einen unzutreffenden Nachweis 
vorlegen, sollen sie wegen mangelnder 
Zuverlässigkeit wenigstens für sechs 
Monate bis zu drei Jahren von weiteren 
Aufträgen ausgeschlossen werden. Ein 
erstmaliger Verstoß kann anstelle der 
Sperre eine schriftliche Verwarnung nach 
sich ziehen. Bei wiederholtem Verstoß 
wird das betroffene Unternehmen für 
mindestens ein Jahr gesperrt. Ein ausge-
schlossenes Unternehmen ist auf dessen 
Antrag hin wieder zuzulassen, wenn der 
Grund des Ausschlusses ganz oder teil-
weise beseitigt ist und mindestens sechs 
Monate der Sperre abgelaufen sind. Nä-
heres soll ebenfalls eine Rechtsverord-
nung regeln.
Quelle: forum vergabe e.V.

 Nordrhein-Westfalen 
verlängert gelockerte 
Wertgrenzen für 
Auftragsvergaben 
In Nordrhein-Westfalen können Verga-
bestellen Liefer- und Dienstleistungen 
weiterhin bis zu einem vorab geschätz-
ten Auftragswert von 100.000,– € wahl-
weise freihändig oder in einer beschränk-
ten Ausschreibung vergeben. Bei Bau-
leistungen können die Vergabestellen bis 
zu einem vorab geschätzten Auftrags-
wert von 100.000,– € ohne Umsatzsteuer 
eine freihändige Vergabe durchführen. 
Bis zu einem vorab geschätzten Auf-
tragswert in Höhe von 1.000.000,– € 
ohne Umsatzsteuer können sie für die 
Vergabe von Bauleistungen eine be-
schränkte Ausschreibung wählen. Die 
Möglichkeit einer beschränkten Aus-
schreibung oder einer freihändigen Ver-
gabe oberhalb dieser Wertgrenzen bleibt 
bei entsprechender Begründung im Ein-
zelfall unberührt.    Das geht aus einem 
Runderlass des Ministerium für Inneres 
und Kommunales vom 06.12.2012  
(34-48.07.01/01-169/12) über die „Ver-
gabegrundsätze für Gemeinden (GV) 
nach § 25 Gemeindehaushaltsverord-
nung NRW (Kommunale Vergabegrund-
sätze) hervor. Der Erlass richtet sich an 
Gemeinden, Gemeindeverbände und de-
ren eigenbetriebsähnlichen Einrichtun-
gen. In dem Erlass wird u.a. auf die Be-
rücksichtigung von sozialen, innovati-
ven, gleichstellungs- und integrationspo-
litischen Aspekten sowie solchen des 
Umweltschutzes und der Energieeffizi-
enz nach dem nordrhein-westfälischen 
Tariftreue- und Vergabegesetz hingewie-
sen. Der Runderlass ist zum 01.01.2013 
in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 
31.12.2013 außer Kraft.

Quelle: Land NRW     

 BMWI legt Bericht der 
Allianz für nachhaltige 
Beschaffung vor
Bereits zum dritten Mal hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) den Bericht „Allianz für 
eine nachhaltige Beschaffung“ am 
22.10.2012 veröffentlicht. Der Bericht, 
der zuvor dem Bundeskanzleramt über-
mittelt wurde, beschäftigt sich mit ver-
schiedenen Handlungsfeldern der nach-

haltigen Beschaffung und gibt öffentli-
chen Auftraggebern wertvolle Hinweise 
für die Beschaffungspraxis. Die erreich-
ten Arbeitsergebnisse belegen, dass 2012 
Fortschritte bei der nachhaltigen Gestal-
tung des öffentlichen Einkaufs in 
Deutschland erzielt wurden, es aber noch 
weiterer Anstrengungen bedarf, um Nach-
haltigkeit auch auf diesem Gebiet als 
wichtige Handlungsmaxime zu etablie-
ren. In den Bericht integriert ist auch ein 
vom Bundesbauministerium vorgelegter 
Bericht zum nachhaltigen Bauen. Außer-
dem wird auf die Arbeit der Kompetenz-
stelle für nachhaltige Beschaffung im 
Beschaffungsamt des Bundesministeri-
ums des Innern hingewiesen. Diese 
Kompetenzstelle berät und informiert 
Bedarfsträger und Bedarfsstellen hin-
sichtlich der Einbettung von Nachhaltig-
keitskriterien in den öffentlichen Ein-
kauf, ausgenommen Bauleistungen. In 
der Allianz sind drei Expertengruppen 
tätig. Die Expertengruppe „Elektromobi-
lität“ hat als Ziel, eine Handreichung zur 
Beschaffung von Elektrofahrzeugen zu 
erarbeiten. Erste Arbeitsentwürfe liegen 
vor, die Arbeit wird 2013 fortgesetzt 
werden. Erstmals für Deutschland hat die 
Expertengruppe „Standards“ ein Ran-
king bereits im letzten Jahr identifizierter 
Produktgruppen mit Relevanz für eine 
nachhaltige Beschaffung erstellt, das als 
Grundlage für einen Arbeitsplan für die 
künftige Erarbeitung standardisierter 
Ausschreibungsempfehlungen dienen 
kann. Außerdem hat die Expertengruppe 
„Standards“ das von ihr im Vorjahr skiz-
zierte Verfahren zur Erarbeitung fachlich 
abgestimmter Ausschreibungsempfeh-
lungen für eine nachhaltige Beschaffung 
in zwei Arbeitsgruppen erprobt und zwar 
für die Produktgruppen Textilien und 
Reinigungsdienstleistungen im Bereich 
Gebäudereinigung. Die Expertengruppe 
„Statistik/Monitoring“ hat drei Arbeits-
pakete bewältigt, in denen es um die 
Definition nachhaltiger öffentlicher Be-
schaffung, die Bestimmung eines Mus-
terwarenkorbes und die Prüfung prakti-
scher Lösungsansätze geht. Im Bereich 
nachhaltiges Bauen hat sich der Bund 
vorgenommen, die Vorbildwirkung öf-
fentlicher Bauvorhaben gerade hinsicht-
lich nachhaltiger und energieeffizienter 
Maßnahmen anzunehmen und wahrzu-
nehmen. Vorhandene Instrumente und 
Arbeitshilfen wurden weiterentwickelt; 
der Anwendungsbereich des Leitfadens 
Nachhaltiges Bauen wurde deutlich er-
weitert.

Quelle: DStGB/forum vergabe e.V. 
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Die Ausgangslage
Das im Vergaberecht verankerte Wettbe-
werbs- und Transparenzprinzip hat mit 
Sicherheit in vielen Bereichen der öffent-
lichen Beschaffung zu einem stärkeren 
Wettbewerb, Innovationen bei beschaff-
ten Produkten und Leistungen sowie zu 
günstigen Preisen geführt. Ob die Be-
schaffung von preisgebundenen Lernmit-
teln im Wettbewerb als sinnvoll angese-
hen werden kann, wird allerdings viel-
fach kritisch gesehen; soll an dieser Stel-
le aber nicht erneut hinterfragt werden.
Die Beschaffung von preisgebundenen 
Schulbüchern überschreitet bei größeren 
Städten und Gemeinden im Regelfall den 
jeweils aktuellen Schwellenwert. Un-
strittig ist, dass diese Lieferleistung trotz 
bestehender Preisbindung bei einer Über-
schreitung des Schwellenwertes von ak-
tuell 200.000,– € in einem offenen Ver-
fahren europaweit ausgeschrieben wer-
den muss. 

Mit dem Buchpreisbindungsgesetz ist 
die Preisbindung von Büchern in 
Deutschland gesetzlich verankert. Die 
Beschaffung der Schulbücher kann 
deshalb nicht im Rahmen eines Preis-
wettbewerbes erfolgen. Der Wettbe-
werb muss über die Wertung von 
weitergehenden Service- und Kun-
dendienstleistungen erfolgen. Die ge-
forderten weitergehenden Kriterien 
werden aber im Regelfall von den 
(Schul-)Buchhandlungen in vollem 
Umfange erfüllt. Nach der formellen 
Prüfung und Wertung liegt dadurch 
eine Vielzahl von gleichwertigen An-
geboten vor. Eine Zuschlagserteilung 
kann nur noch durch Losentscheid 
erfolgen. 

Vereinfacht ausgedrückt hat diese „Lot-
terie“ zur Konsequenz, dass alle (Schul-)
Buchhandlungen bei allen Schulbuch-
ausschreibungen in Deutschland Ange-
bote einreichen. Dies unter dem Aspekt, 
dass bei einer entsprechend hohen Zahl 
von Angeboten die Wahrscheinlichkeit 
steigt, per Losentscheid einen Zuschlag 
oder ggf. mehrere Zuschläge zur Liefe-
rung von Schulbüchern zu erhalten. Dies 
führt auf Seiten der Öffentlichen Auf-
traggeber zu einem erheblichen Aufwand 
bei der Ausschreibung dieser preisgebun-
denen Lernmittel.

Elektronisches Vergabeverfahren 
der Landeshauptstadt Düsseldorf

Die Landeshauptstadt Düsseldorf nutzt 
für die elektronische Abwicklung von 
Vergabeverfahren den AI Vergabemana-
ger. Hierbei handelt es sich um ein Ver-
gabemanagementsystem, das die Ab-
wicklung des gesamten Vergabeprozes-
ses digital unterstützt. Das System ist 
spezifisch für den Einsatz bei öffentli-
chen Auftraggebern entwickelt worden. 
Der AI Vergabemanager wird in Düssel-
dorf seit 2003 für die Abwicklung von 
VOL-Vergaben genutzt. Die Abgabe ei-
nes Angebotes ist digital und/oder in 
Papierform möglich.

Die elektronischen Vergabeverfahren 
werden auf der Internetseite der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf unter www.
vergabe.duesseldorf.de veröffentlicht. 
Den Bietern stehen die Vergabeunterla-
gen nach einer einmaligen Registrierung 
kostenfrei zum Herunterladen zur Verfü-
gung. 

Im dann zur Verfügung gestellten AI 
Bietercockpit kann die Ausschreibung 

bearbeitet, geforderte Nachweise in Da-
teiform hinzugefügt und das Angebot 
elektronisch abgegeben werden. Eine 
elektronische Angebotsabgabe ist mit 
dem AI Bietercockpit per Signaturkarte 
und Soft-Zertifikat möglich. Alternativ 
wird auch die elektronische Angebotsab-
gabe per Mantelbogenverfahren angebo-
ten.

Elektronisch abgegebene Angebote sind 
nach der Angebotsöffnung vollständig in 
der jeweiligen Ausschreibung im Verga-
beManager hinterlegt. Sie könnten sofort 
formell geprüft und inhaltlich gewertet 
werden.

Angebote, die in Papierform abgegeben 
werden, müssen zur jeweiligen Aus-
schreibung im Vergabemanager manuell 
erfasst werden. Eine Prüfung und Wer-
tung aller Angebote ist erst möglich, 
nachdem die Papierangebote manuell er-
fasst wurden.

Schulbuchausschreibung 2010

Die Ausschreibung der Schulbücher 
2010 wurde in einem offenen Verfahren 
nach den Bestimmungen des 2. Ab-
schnitts der VOL/A im AI Vergabemana-
ger abgewickelt. Das Leistungsverzeich-
nis war in 25 Lose aufgeteilt. Die  
vollständigen Ausschreibungsunterlagen 
konnten kostenfrei heruntergeladen wer-
den. Ebenso war es möglich, die Aus-
schreibungsunterlagen gegen einen Kos-
tenersatz von 19,– € in Papierform anzu-
fordern.

In dem elektronisch erstellten Leistungs-
verzeichnis ist der Preis als ein Wer-
tungskriterium zwingend vorgegeben. 
Zur Erfüllung dieser formellen Forde-
rung, die nicht im Einklang mit der 
Buchpreisbindung steht, wurde den Bie-
tern ein fiktiver Preis vorgegeben. Dieser 
floss mit 30 % in die Wertung ein. Als 
weitere Wertungskriterien wurden der 
Lieferservice, die Nachlieferung von La-
gertiteln und die Nachlieferung von Be-
stelltiteln mit jeweils 20 % und die Bera-
tung mit 10 % gewertet.

Für die Veröffentlichung wurde die An-
gebotsfrist eines offenen Verfahrens des 
§ 18a Abs. 1 Nr. 1 VOL/A (Ausgabe 
2006) von mindestens 52 Tagen gewählt. 
§ 18a Abs. 4 VOL/A bietet die Möglich-
keit einer Verkürzung der Frist von sie-
ben Tagen bei elektronisch erstellten und 
übermittelten Bekanntmachungen und 
weiteren fünf Tagen, sofern die Unterla-
gen elektronisch frei, direkt und vollstän-
dig verfügbar sind. Von dieser Möglich-
keit einer Verkürzung der Angebotsfrist 
auf 40 Tage wurde kein Gebrauch ge-
macht.

Vollelektronische 
Lehrprobe 
Die Vorteile der E-Schulbuchvergabe

Ulrich Baum, Landeshauptstadt Düsseldorf,  
Stadtbetrieb Zentrale Dienste 

Bei der Schulbuchvergabe der Landeshauptstadt 
Düsseldorf für die Jahre 2012 bis 2014 waren erstmals 

allein elektronische Angebote zugelassen. Der direkte Vergleich mit 
der Schulbuchvergabe für die Jahre von 2010 bis 2012 zeigt die erheb-
lichen Vorteile einer elektronischen Abwicklung von Vergabeverfahren. 
Ein Erfahrungsbericht.
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Positiv bewertet wurde u.a. dass alle ge-
forderten Eignungsnachweise dem An-
gebot in Dateiform beigefügt werden 
können und somit der Aufwand für Ver-
vielfältigung und Versand entfällt. Für 
den Auftraggeber ergibt sich, insbeson-
dere bei Verfahren mit umfangreichen 
Leistungsverzeichnissen oder einer ho-
hen Zahl von Bietern, eine extreme Zeit-
ersparnis bei der Öffnung, Prüfung und 
Wertung der Angebote. Dies resultiert zu 
einem großen Teil daraus, dass Einheits-
preise und Angebotssummen sowie ggf. 
erforderliche Antworten zu Wertungsfra-
gen bereits durch die Bieter eingetragen 
werden und die manuelle Erfassung ent-
fällt. 

Eine weitere Erleichterung ergibt sich 
aus der direkten elektronischen Verfüg-
barkeit der geforderten Nachweise. Die-
se sind im Dateiformat direkt den Ange-
boten zugeordnet, sodass das teilweise 
äußerst zeitintensive Nachsuchen in Pa-
pierunterlagen entfällt. Ein weiterer posi-
tiver Nebeneffekt in diesem Zusammen-
hang ist das Entfallen einer Archivierung 
der Papierunterlagen. Die Angebotsun-
terlagen liegen – im konkreten Fall im-
merhin für 85 Angebote – umfassend in 
elektronischer Form vor. 

Durch die Vorgabe der ausschließlich 
elektronischen Angebotsabgabe ent-
stand ein erhöhter Beratungsbedarf 
für die Bieter bei der Anwendung des 
elektronischen Vergabeverfahrens. Es 
ließ sich allerdings feststellen, dass 
die überwiegende Zahl der Fragen aus 
einer „Schwellenangst“ bei der erst-
maligen elektronischen Angebotsab-
gabe resultierte. Diese Beratung kann 
jedoch als äußerst lohnende Investiti-
on für zukünftige Vergabeverfahren 
gesehen werden.

Mittlerweile werden bei der Landes-
hauptstadt Düsseldorf alle Vergabever-
fahren für IT-Beschaffungen und die Ver-
gabeverfahren für die Gebäudereinigung 
unter ausschließlicher Zulassung der 
elektronischen Angebotsabgabe abgewi-
ckelt. Bei den weiteren Vergabeverfahren 
wird dies noch im Einzelfall entschieden. 
Auch im Hinblick auf die anstehende 
Neufassung der EU-Vergaberichtlinie 
und die darin geforderte Verpflichtung, 
die elektronische Angebotsabgabe zuzu-
lassen, ist beabsichtigt, mittelfristig alle 
Vergabeverfahren elektronisch abzuwi-
ckeln.

In der Bekanntmachungsphase wurde 
das Wertungskriterium „Nachlieferung 
von Bestelltiteln“ als unzulässig gerügt. 
Begründet wurde dies damit, dass Be-
stelltitel von den Verlagen geliefert wer-
den müssen. Das Wertungskriterium, 
dass eine Lieferung innerhalb eines Ta-
ges seitens des Buchhandels garantiert 
werden muss, könne deshalb vom einzel-
nen Buchhändler nicht erfüllt werden. 
Der Rüge wurde nach einer Prüfung 
stattgegeben. Das Kriterium „Nachliefe-
rung von Bestelltiteln“ wurde entspre-
chend bei Wertung der Angebote nicht 
berücksichtigt.

Von insgesamt 97 Angeboten wurden 
zwei Angebote in elektronischer Form 
abgegeben. Somit mussten 95 Angebote 
manuell erfasst werden. Da jedes Los 
einzeln gewertet werden muss, beinhaltet 
dies auch die manuelle Erfassung der 
Antworten der jeweils vier Wertungskri-
terien in allen 25 Losen. Hierfür war in 
der Gesamtheit ein Zeitaufwand von 
sechs Wochen erforderlich, sodass die 
Zuschlags- und Bindefrist verlängert 
werden musste.

Von den abgegebenen Angeboten muss-
ten elf Angebote aus formellen Gründen 
ausgeschlossen werden. Die Zuschläge 
für die einzelnen Lose wurden unter den 
verbliebenen Angeboten im Losverfah-
ren ermittelt.

Schulbuchausschreibung 2012    

Die Ausschreibung der Schulbücher 
2012 wurde ebenfalls in einem offenen 
Verfahren nach den Bestimmungen des 
2. Abschnitts der VOL/A im AI Vergabe-
manager abgewickelt. Das Leistungsver-
zeichnis war in zehn Lose aufgeteilt. Die 
Anforderung der Unterlagen war aus-
schließlich durch das (kostenfreie) He-
runterladen auf www.vergabe.duessel-
dorf.de möglich. Unterlagen in Papier-
form wurden nicht ausgegeben. Zugelas-
sen war ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe.

Als Wertungskriterium wurde wieder ein 
fiktiver Preis mit 30 % vorgegeben. Wei-
tere Wertungskriterien waren der Liefer-
service und die Beratung mit jeweils 
35 %. 

Für die Veröffentlichung wurde die Frist 
von mindestens 52 Tagen gemäß § 12 EG 
Abs. 2 VOL/A gewählt.

Bei diesem erstmalig vollständig elektro-
nisch abgewickelten Verfahren zur Be-

schaffung von Schulbüchern wurden ins-
gesamt 91 Angebote abgegeben.

Sechs Angebote wurden in Papierform 
abgegeben. Von diesen Angeboten wurde 
lediglich Name und Anschrift des Bieters 
erfasst. Diese Angebote wurden von der 
Wertung ausgeschlossen, da ausschließ-
lich die elektronische Angebotsabgabe 
zugelassen war.

Die verbliebenen 85 Angebote wurden 
elektronisch geöffnet. Hierfür war ein 
Zeitaufwand von etwa 1,5 Tagen erfor-
derlich. Weiterer Erfassungsaufwand fiel 
nicht an, da die Wertungsfragen im Rah-
men der elektronischen Angebotsbear-
beitung bereits von den Bietern beant-
wortet und somit automatisch in der 
Wertungsübersicht enthalten waren.

Auch konnte festgestellt werden, dass 
sich der Zeitaufwand der formellen Prü-
fung bei einem vollständigen elektroni-
schen Angebot drastisch reduziert hat. 
Alle geforderten Nachweise sind in dem 
jeweiligen Angebot elektronisch enthal-
ten und sofort einseh- und prüfbar. 

Ein Bieter, dessen Papierangebot auf-
grund der Vorgabe der ausschließlichen 
elektronischen Angebotsabgabe ausge-
schlossen wurde, rügte diesen Aus-
schluss.

§ 16 EG Abs. 1 VOL/A berechtigt den 
Auftraggeber festzulegen, in welcher 
Form die Angebote einzureichen sind. 
Bereits in der Bekanntmachung im Amts-
blatt der EU wurde veröffentlicht, dass 
ausschließlich die elektronische Ange-
botsabgabe zulässig ist. Der Rüge wurde 
deshalb nicht abgeholfen, was seitens 
des Bieters akzeptiert wurde.

Fazit

Aus den positiven Erfahrungen der aus-
schließlich elektronischen Abwicklung 
des Verfahrens zur Beschaffung der 
Schulbücher 2012 lassen sich mehrere 
grundsätzliche Aussagen zum Einsatz 
der E-Vergabe ableiten. Es ergibt sich 
eine erhebliche Ressourcenersparnis bei 
der Veröffentlichung der Vergaben. Die-
se bezieht sich auf den entfallenden Auf-
wand zur Erstellung und den Versand der 
teilweise sehr umfangreichen Unterlagen 
in Papierform. Auf Bieterseite entfallen 
der Aufwand und insbesondere die Kos-
ten zur Anforderung der Unterlagen. Die 
ausschließlich elektronische Abwicklung 
der Schulbuchvergabe hatte eine sehr 
hohe Akzeptanz auf Seiten der Bieter. 


